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18. Dataport: Offene Baustellen in der Kosten- und Leis-
tungsrechnung und Preiskalkulation angehen 

 
Die Kosten- und Leistungsrechnung von Dataport weist Schwä-
chen auf. Die internen Verrechnungssätze für Serviceleistungen 
sind veraltet und bilden die tatsächlichen Kosten nicht zutref-
fend ab. Hinzu kommt, dass nicht alle angefallenen Kosten auf 
die Produkte verteilt werden. Beides beeinträchtigt die Aussage-
kraft der Kosten- und Leistungsrechnung; kostenrechnerische 
Auswertungen sind dadurch weniger belastbar. Hier muss nach-
gesteuert werden. 
 
Bei der Preiskalkulation ist nicht sichergestellt, dass die Preise 
in einem engen Verhältnis zu den Kosten stehen. In der Folge 
überrascht es nicht, dass einige Dataport-Produkte mit einem 
deutlichen Überschuss oder Defizit abschließen. Eine systemati-
sche Berichterstattung hierüber gegenüber dem Verwaltungsrat 
findet nicht statt. 
 
Die Preiskalkulation sollte sich künftig stärker an den tatsächli-
chen Kosten orientieren. Wenn dennoch hohe Über- oder Unter-
deckungen von Produkten auftreten, sollten diese transparent 
gemacht und ihre Ursachen im Verwaltungsrat diskutiert werden. 

 
18.1 Kosten- und Leistungsrechnung ist wichtiges Steuerungsinstrument 

 
Als öffentliches IT-Unternehmen mit umfangreichem Produktportfolio und 
einem Jahresumsatz von etwa 750 Mio. € (2019) wirtschaftet Dataport als 
Anstalt öffentlichen Rechts nach kaufmännischen Grundsätzen. Dies be-
dingt eine aussagekräftige Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). 
 
Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. 
Ihre Aufgabe ist es, Informationen zur Wirtschaftlichkeit der betrieblichen 
Leistungserstellung zu liefern. Von Interesse ist, welche Kosten in den un-
terschiedlichen Bereichen des Unternehmens anfallen und wie sich diese 
Kosten den einzelnen Leistungen bzw. Produkten des Unternehmens zu-
rechnen lassen. 
 
Die detaillierte Kenntnis über die eigenen Kosten ist wiederum Vorausset-
zung für die Kalkulation kostendeckender Preise. Sie ermöglicht zudem, 
die Ergebnisse der einzelnen Produkte zu ermitteln und hieraus Hand-
lungsbedarfe abzuleiten. 
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Der LRH hat das interne Rechnungswesen und insbesondere die KLR von 
Dataport dahingehend geprüft, inwieweit sie die o. g. Anforderungen erfül-
len. Festzustellen ist, dass Dataport über eine KLR verfügt, die in Aufbau 
und Systematik zwar grundsätzlich geeignet ist, die für die Unternehmens-
zwecke notwendigen Informationen zu liefern. So ist die Kostenstellen-
struktur angemessen, und es existieren definierte Regelungen zur Ver-
rechnung innerbetrieblicher Leistungen. Zudem können über das Instru-
ment der Kostenträger- und Produktergebnisrechnung prinzipiell Über- und 
Unterdeckungen einzelner Dataport-Produkte erkannt werden. 
 
Schwächen in ihrer konkreten Ausgestaltung und im Umgang mit ihren Er-
gebnissen führen aber dazu, dass die KLR Dataports ihrer Aufgabe als 
wirtschaftliches Steuerungsinstrument derzeit nicht ausreichend gerecht 
wird. 
 

18.2 Aussagekraft der Kosten- und Leistungsrechnung muss verbessert 
werden 
 
Aus der KLR lassen sich nur dann die richtigen Schlussfolgerungen zie-
hen, wenn die im Unternehmen anfallenden Kosten auf nachvollziehbare 
Weise und möglichst vollständig auf einzelne Kostenträger bzw. Produkte 
verteilt werden. Dies ist bei Dataport nicht immer der Fall. Die Prüfung hat 
insbesondere die folgenden beiden Schwachstellen aufgezeigt: 
 
• Viele Kosten sind einem Produkt nicht direkt zuordenbar. Dieses Pro-

blem wird in der KLR dadurch gelöst, dass die entsprechenden Kosten 
über interne Verrechnungsschlüssel auf die unterschiedlichen Produkte 
verteilt werden. Für technische Serviceleistungen (hierzu gehören u. a. 
Druck- und Speicherleistungen des Rechenzentrums) griff Dataport 
zum Prüfungszeitpunkt 2019/2020 auf veraltete Verrechnungssätze zu-
rück. Diese wurden seit Jahren nicht auf Basis der tatsächlichen Kosten 
nachkalkuliert. Folge ist, dass die Verrechnung der entsprechenden 
Leistungen nicht auf zutreffenden Zahlen beruht. Dataport ist diese 
Problematik seit längerer Zeit bewusst und man ist seit 2017 bestrebt, 
die Verrechnungssätze der Serviceleistungen neu zu kalkulieren. 
 

• Am Jahresende bleiben regelmäßig Kosten in substanzieller Höhe auf 
Kostenstellen stehen. Das bedeutet, dass diese Kosten nicht auf die 
Produkte des Unternehmens verteilt werden. Einzelne Kostenstellen 
weisen aber auch Überdeckungen auf, das heißt, sie haben zu viele 
Kosten weiterverrechnet. Im Zeitraum 2014 bis 2018 wurden netto 
(Saldo aus Unter- und Überdeckungen) zwischen 22 und 32 Mio. € 
Kosten nicht auf die Produktebene weiterverrechnet. Dies entspricht 
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zwischen 4 und 6 % des Umsatzes. Die Ergebnisse auf Produktebene 
wurden dadurch verzerrt und in der Tendenz zu positiv ausgewiesen. 

 
Dataport hat darauf verwiesen, dass sich die KLR bei den Verrechnungen 
auf planerische und kalkulatorische Werte beziehe. Der Verrechnungssatz 
werde für jede Kostenstelle auf Basis der Ist-Kosten des Vorjahres zuzüg-
lich zu berücksichtigender Kostensteigerungen festgelegt. Veränderte 
Mengenabnahmen und/oder ungeplante Preisveränderungen führten zu 
Unter- oder Überschüssen auf den Kostenstellen. 
 
Dass der interne Verrechnungssatz für Servicearten die Kosten nicht adä-
quat abbilde, resultiere aus einem Beschluss des Verwaltungsrats zur Re-
finanzierung der Kosten des Twin Data Rechenzentrums. Die Finanzie-
rung der Rechenzentren sei mittlerweile abgeschlossen. Aktuell würden 
die Serviceleistungen neu kalkuliert, dadurch würden die Kosten transpa-
renter. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung, dass die Aussagekraft der KLR lei-
det, wenn Kostenstellen regelmäßig mit deutlichen Unterdeckungen ab-
schließen. Die Bemühungen sollten verstärkt werden, die Kosten mög-
lichst vollständig auf Produktebene zu verteilen. Dies könnte etwa über 
ergänzende Umlagen bei den Kostenstellen geschehen, die am Jahresen-
de noch Kosten aufweisen. 
 
Zudem ist die Neukalkulation der Verrechnungssätze für Serviceleistungen 
überfällig. Der LRH nimmt zur Kenntnis, dass zum Teil bewusst höhere 
Verrechnungssätze festgelegt wurden, um die Refinanzierung der Rechen-
zentren zu sichern. Dies ist nun erfolgt. Jetzt muss die Neukalkulation zü-
gig zum Abschluss gebracht und der Verwaltungsrat darüber unterrichtet 
werden. 
 

18.3 Preiskalkulation muss stärker an den Kosten ausgerichtet werden 
 
Dataport ist ein öffentliches Unternehmen, dessen Kunden vorwiegend die 
eigenen Träger (Länder und Kommunen) sind. Die Gewinnerzielung ist 
nicht Zweck des Unternehmens. Von daher verfolgt Dataport auch keine 
primär marktorientierte Preispolitik im Sinne einer Abschöpfung der maxi-
malen Zahlungsbereitschaft der Kunden. Stattdessen gebieten es die o. g. 
Rahmenbedingungen, dass Dataport die Preise kostenorientiert kalkuliert. 
Dies schließt nicht aus, dass auch Aspekte wie der Vergleich mit den Prei-
sen anderer Anbieter ihre Berücksichtigung finden. Ohne besondere 
Rechtfertigung sollten Produkte aus Sicht des LRH aber nicht dauerhaft 
deutlich unter- oder oberhalb der eigenen Kosten angeboten werden. 
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Die Prüfung hat gezeigt, dass das derzeitige System der Preiskalkulation 
bei Standardangeboten keinen durchgängig engen Bezug zwischen den 
Preisen und den zugrundeliegenden Kosten eines Produkts sicherstellt. 
 
Direkte Material- und Sachkosten werden dabei zwar noch aus der Kos-
tenrechnung übernommen. Bei der Bepreisung von Personal- und Service-
leistungen ist dies allerdings nicht mehr gegeben: 
 
• Personalleistungen werden auf Grundlage externer Stundenpreise in 

Rechnung gestellt. Dabei wird der Preis nach Qualifikation der in An-
spruch genommenen Leistungen differenziert. Diese Stundensätze be-
ruhen aber nicht auf Daten der KLR. Denn intern ermittelt Dataport die 
Verrechnungssätze für Personalleistungen nach einem völlig anderen 
Schema. Dort wird für jede Kostenstelle ein individueller Verrechnungs-
satz auf Basis der tatsächlich angefallenen Kosten ermittelt und jährlich 
überprüft. Eine Unterscheidung nach Qualifikation gibt es hier nicht. 
Kosten und Preise für Personalleistungen werden damit nach grundle-
gend unterschiedlichen Herangehensweisen abgeleitet. 
 
Die fehlende Verknüpfung zwischen den Kosten und den externen 
Preisen für Personalleistungen zeigt sich auch daran, dass die Preise 
nicht regelmäßig an veränderte Kostenstrukturen angepasst werden. 
Von 2009 bis 2018 blieben die externen Personalpreise unverändert. 
2018 wurden sie dann pauschal um 3,6 % angehoben. Informationen, 
in welchem Verhältnis die neuen Preise zu den tatsächlichen Kosten 
stehen und ob aus kostenrechnerischer Sicht auch grundlegendere 
Anpassungen der Preisstruktur geboten sein könnten, enthielt die Ver-
waltungsratsvorlage zur Neukalkulation nicht. 
 

• Auch bei den Serviceleistungen ist fraglich, ob deren Preise die tat-
sächlichen Kosten adäquat abbilden. Dies liegt schon allein daran, 
dass die KLR Dataports wie unter Tz. 18.2 dargestellt derzeit keine ver-
lässlichen Daten zu den Kosten der Serviceleistungen liefert. Aktuell 
ergeben sich die Preise, indem die (veralteten) internen Verrechnungs-
sätze mit unterschiedlichen Aufschlägen etwa für Unternehmensge-
meinkosten versehen werden. Der LRH hält dies für nicht sachgerecht. 

 
Zusammengefasst bedeutet das, dass die Preiskalkulation in mehreren 
Punkten losgelöst von den tatsächlichen Kosten erfolgt. Es existiert auch 
kein Mechanismus, der dafür sorgt, dass sich Kostenänderungen zeitnah 
in den verlangten Preisen widerspiegeln. 
 
Dataport sollte diesen Mangel beheben und sicherstellen, dass ein regel-
mäßiger und belastbarer Abgleich zwischen den in Rechnung gestellten 
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externen Preisen und den dahinterstehenden Kosten möglich wird. Anpas-
sungen externer Preise sollten auf einer soliden kostenrechnerischen 
Grundlage erfolgen. Dies schließt nicht aus, wie bisher Marktpreise ande-
rer Anbieter als zusätzliches Kriterium für die Preisfindung heranzuziehen. 
 
Dataport verweist darauf, dass die Preise generell auf der Basis der Kos-
ten kalkuliert würden. Zusätzlich würden Risiko- und/oder Finanzierungs-
aufschläge erhoben. Die internen Verrechnungssätze dienten der Unter-
nehmenssteuerung, der externe Preis hingegen der Erwirtschaftung von 
Umsätzen. Im Sinne des öffentlichen Handelns sei man gefordert, die 
Preise möglichst konstant zu halten bzw. zu senken. Daher seien Preis-
steigerungen nur selten möglich. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung, dass Kosten und Preise auf einer 
vergleichbaren Grundlage ermittelt und in einem engeren Verhältnis zu-
einander stehen sollten. 
 

18.4 Produktergebnisse spiegeln die Schwächen in der Kosten- und Leis-
tungsrechnung und der Preiskalkulation wider 
 
Die Produktergebnisrechnung von Dataport zeigt, dass sich bei mehreren 
Produkten auffällige und über einen längeren Zeitraum anhaltende Über- 
oder Unterdeckungen ergeben haben. Einige der Überschüsse oder Defi-
zite waren auf Ungenauigkeiten in der KLR zurückzuführen. Das bedeutet, 
dass in die Produktergebnisse nicht alle relevanten Kosten oder Erträge 
eingeflossen waren, was die Ergebnisse verfälschte. Der LRH erwartet, 
dass diese Mängel behoben werden. Ansonsten kann die Produktergeb-
nisrechnung ihre Funktion nicht erfüllen, ein realistisches Bild über den Er-
folg der einzelnen Dataport-Produkte zu liefern. 
 
In den übrigen Fällen unterstreichen die Ergebnisse, dass die Preise über 
einen längeren Zeitraum entweder nicht kostendeckend oder deutlich 
oberhalb der Kosten kalkuliert worden waren. Dies überrascht vor dem 
Hintergrund der unter Tz. 18.3 getroffenen Feststellungen zur Preiskalku-
lation nicht. 
 
Im Ergebnis finanzieren damit die Überschüsse der gewinnbringenden 
Produkte die Defizite der Verlustbringer. Setzen sich die Kundengruppen 
für die jeweiligen Produkte unterschiedlich zusammen, führt dies auch zu 
Quersubventionierungen zwischen den Kunden bzw. Trägern Dataports. 
Auch wenn es hierfür im Einzelfall Gründe geben mag, muss hierüber zu-
mindest eine größere Transparenz für den Verwaltungsrat als dem Kon-
trollorgan und damit für die Träger hergestellt werden. 
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Derzeit sind Auszüge aus der Produktergebnisrechnung nicht Gegenstand 
des standardisierten Berichtswesens gegenüber dem Verwaltungsrat. Der 
LRH erwartet, dass der Verwaltungsrat künftig regelmäßig über bedeuten-
de Über- und Unterdeckungen von Produkten informiert wird und Quer-
subventionierungen transparent gemacht werden. Nur so kann gegenge-
steuert werden. 
 
Im Sinne einer kostenorientierten Aufgabenerfüllung und Bepreisung sollte 
Dataport zudem Strategien entwickeln, wie mit dauerhaft stark defizitären 
Produkten umzugehen ist. Umgekehrt ist auch bei Produkten mit hohen 
Überschüssen zu prüfen, inwieweit die verlangten Preise angemessen 
sind und evtl. einer Anpassung bedürfen. Eine stärker an den Kosten ori-
entierte Angebotskalkulation könnte hierbei eine wichtige Hilfestellung 
sein. 
 
Dataport bestätigt die mehrjährigen Über- und Unterdeckungen einzelner 
Produkte. Ziel sei es, die Abweichungen zu minimieren. Dies werde u. a. 
dann erschwert, wenn Kunden keine Preiserhöhungen akzeptierten oder 
Produkte sich schlechter oder besser als erwartet durchsetzten. Es wür-
den laufend Maßnahmen zur Reduzierung von Unter- oder Überschüssen 
geprüft und gegebenenfalls eingeleitet. 
 
Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung (Digitalisierungsministerium) hat mitgeteilt, es un-
terstütze den Ansatz, dass der Verwaltungsrat über die Berichtsformate 
künftig auch kostenorientiert informiert werde und sich dadurch stärker in 
die Produkt- und Preisstrategien von Dataport einbringen und steuern 
könne. Es werde den Verwaltungsrat bitten, die Prüfungsergebnisse in 
einer der nächsten Verwaltungsratssitzungen zu besprechen und verstärkt 
Maßnahmen zu den Empfehlungen zu vereinbaren. 
 

  


	Bemerkungen 2021
	18. Dataport: Offene Baustellen in der Kosten- und Leistungsrechnung und Preiskalkulation angehen 
	18.1 Kosten- und Leistungsrechnung ist wichtiges Steuerungsinstrument 
	18.2 Aussagekraft der Kosten- und Leistungsrechnung muss verbessert werden 
	18.3 Preiskalkulation muss stärker an den Kosten ausgerichtet werden 
	18.4 Produktergebnisse spiegeln die Schwächen in der Kosten- und Leistungsrechnung und der Preiskalkulation wider 





